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Auszug aus dem Abgabenänderungsgesetz 2009 (BGBl. I Nr. 151/2009) 
Datum der Kundmachung: 30.12.2009 

 
 

Artikel 5 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 

Das Mineralölsteuergesetz 1995, BGBl. Nr. 630/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 122/2008, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift vor § 1 lautet: 

„Steuergebiet, Steuergegenstand, sonstige Begriffsbestimmungen“ 

2. In § 1 entfallen die Abs. 3 bis 5. 

3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist oder sind 
 1. Systemrichtlinie: Richtlinie 2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur 

Aufhebung der Richtlinie 92/12/EWG (ABl. EG Nr. L 9 vom 14.1.2009, S. 12), in der jeweils 
geltenden Fassung; 

 2. Zollkodex: die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 vom 19.10.1992, S. 1); 

 3. Gebiet der Europäischen Gemeinschaft: das Gebiet, auf das die Systemrichtlinie Anwendung 
findet (EG-Verbrauchsteuergebiet); 

 4. anderer Mitgliedstaat oder andere Mitgliedstaaten: das EG-Verbrauchsteuergebiet ohne das 
Steuergebiet; 

 5. Drittgebiete: die in Art. 5 Abs. 2 der Systemrichtlinie genannten Gebiete, die außerhalb des EG-
Verbrauchsteuergebiets liegen, aber zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehören, und die in Art. 5 
Abs. 3 der Systemrichtlinie genannten Gebiete; 

 6. Drittländer: Staaten oder Gebiete, auf die der Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft keine Anwendung findet; 

 7. Zollgebiet der Gemeinschaft: das Gebiet nach Art. 3 des Zollkodex; 
 8. Ort der Einfuhr: 
 a) beim Eingang aus Drittländern der Ort, an dem sich das Mineralöl bei seiner Überführung in 

den zollrechtlich freien Verkehr nach Art. 79 des Zollkodex befindet; 
 b) beim Eingang aus Drittgebieten der Ort, an dem das Mineralöl in sinngemäßer Anwendung 

von Art. 40 des Zollkodex zu gestellen ist.“ 

4. In § 3 Abs. 1 Z 1 wird nach lit. c folgende lit. d eingefügt: 

 „d) wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2009 entsteht, 
 aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 46 l und einem Schwefelgehalt von 

höchstens 10 mg/kg 442 Euro; 
 bb) ansonsten 475 Euro;“ 

5. In § 3 Abs. 1 Z 2 wird nach lit. c folgende lit. d eingefügt: 

 „d) wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2009 entsteht, 
 aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 46 l und einem Schwefelgehalt von 

höchstens 10 mg/kg 514 Euro; 
 bb) ansonsten 547 Euro;“ 

6. In § 3 Abs. 1 Z 4 wird nach lit. b folgende lit. c eingefügt: 

 „c) wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2009 entsteht, 
 aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 66 l und einem Schwefelgehalt von 

höchstens 10 mg/kg 347 Euro; 
 bb) ansonsten 375 Euro;“ 
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7. In § 3 Abs. 1 Z 7 wird nach lit. c folgende lit. d eingefügt: 

 „d) ansonsten für 1 000 l, wenn die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2009 entsteht, 
 aa) mit einem Gehalt an biogenen Stoffen von mindestens 66 l und einem Schwefelgehalt von 

höchstens 10 mg/kg 347 Euro; 
 bb) ansonsten 375 Euro;“ 

7b. In § 4 Abs. 1 Z 2 wird folgender Halbsatz angefügt: 

„wird als Schiffsbetriebsstoff Gasöl verwendet, ist eine steuerfreie Abgabe nur zulässig, wenn 
gekennzeichnetes Gasöl gemäß § 9 abgegeben wird;“ 

8. § 4 Abs. 1 Z 12 lautet: 

 „12. gebrauchte Mineralöle im Sinne von § 2 Abs. 1 (Altöle), die entweder unmittelbar nach der 
Rückgewinnung oder nach einer Aufbereitung für mineralogische Verfahren oder zu einem nach 
Z 9 lit. a begünstigten Zweck verwendet werden.“ 

9. In § 4 Abs. 2 Z 3 wird die Wortfolge „Artikel 23 Abs. 1 der im § 1 Abs. 3 genannten Richtlinie“ durch 
die Wortfolge „Art. 12 Abs. 1 der Systemrichtlinie“ ersetzt. 

9a. In § 9 Abs. 6 wird nach Z 2 folgende Z 3 eingefügt: 

 „3. die Verwendung als Schiffsbetriebsstoff gemäß § 4 Abs. 1 Z 2,“ 

10. In § 21 Abs. 1 lautet Z 1: 

 „1. dass Mineralöl aus einem Steuerlager weggebracht wird, ohne dass sich ein weiteres 
Steueraussetzungsverfahren oder Zollverfahren ausgenommen das Verfahren der Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr und das Ausfuhrverfahren anschließt, oder dadurch, dass es in 
einem Steuerlager zum Verbrauch entnommen wird (Entnahme in den freien Verkehr);“ 

11. In § 21 Abs. 1 wird nach Z 3 folgende Z 3a eingefügt: 

 „3a. dass bei der Beförderung im Verkehr unter Steueraussetzung eine Unregelmäßigkeit nach § 38 
auftritt;“ 

12. In § 21 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

„(3a) Die Steuerschuld entsteht nicht, wenn das Mineralöl auf Grund seiner Beschaffenheit oder in 
Folge unvorhersehbarer Ereignisse oder höherer Gewalt vollständig zerstört oder unwiederbringlich 
verloren gegangen ist. Mineralöl gilt dann als vollständig zerstört oder unwiederbringlich verloren 
gegangen, wenn es als solches nicht mehr genutzt werden kann. Die vollständige Zerstörung sowie der 
unwiederbringliche Verlust des Mineralöls sind dem Zollamt nachzuweisen.“ 

13. In § 21 Abs. 4 lautet Z 3: 

 „3. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 lit. b und der Z 3a, 4 und 6 und des Abs. 2 im Zeitpunkt der 
Unregelmäßigkeit, Verwendung oder Abgabe;“ 

14. § 21 Abs. 8 lautet: 

„(8) Die Steuerschuld entsteht nicht, wenn das Mineralöl unter Steueraussetzung aus dem 
Steuergebiet oder einem anderen Mitgliedstaat über Drittländer oder Drittgebiete in das Steuergebiet 
befördert wird.“ 

15. § 22 lautet einschließlich der Überschrift: 

„Steuerschuldner 

§ 22. (1) Steuerschuldner ist oder sind 
 1. in den Fällen des § 21 Abs. 1 Z 1 der Inhaber des Steuerlagers, daneben bei einer 

unrechtmäßigen Wegbringung oder Entnahme die Person, die das Mineralöl weggebracht oder 
entnommen hat oder in deren Namen das Mineralöl weggebracht oder entnommen wurde, sowie 
jede Person, die an der unrechtmäßigen Wegbringung oder Entnahme beteiligt war; 

 2. in den Fällen des § 21 Abs. 1 Z 2 und 3 der Inhaber des Freischeins, wenn er vor Entstehung der 
Steuerschuld die Verfügungsmacht am Mineralöl erlangt hat, sonst der Lieferer; 

 3. in den Fällen des § 21 Abs. 1 Z 3a, 4 und 6 sowie des Abs. 2 der Verwender, der Lieferer oder 
derjenige, der das steuerfrei bezogene Mineralöl oder die steuerfrei bezogenen Kraftstoffe oder 
Heizstoffe zu einem nicht begünstigten Zweck abgibt oder verwendet; 
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 4. in den Fällen des § 21 Abs. 1 Z 5, wenn der Kraftstoff oder der Heizstoff im Rahmen eines 
Betriebes abgegeben wird, dessen Geschäftsleitung sich im Steuergebiet befindet, der Inhaber 
dieses Betriebes; ist dies nicht der Fall, der Verwender; 

 5. in den Fällen des § 21 Abs. 3 der Hersteller sowie jede an der Herstellung beteiligte Person; 
 6. in den Fällen des § 21 Abs. 8 
 a) die Person, die nach den Zollvorschriften verpflichtet ist, das Mineralöl anzumelden oder in 

deren Namen das Mineralöl angemeldet wird, 
 b) jede andere Person, die an einer unrechtmäßigen Einfuhr beteiligt ist. 

(2) Schulden mehrere Personen die Steuer, so sind diese gesamtschuldnerisch zur Erfüllung dieser 
Schuld verpflichtet.“ 

16. In § 23 wird nach Abs. 7 folgender Abs. 7a eingefügt: 

„(7a) Entsteht die Steuerschuld nach § 21 Abs. 1 Z 1 durch eine unrechtmäßige Wegbringung oder 
Entnahme oder nach § 21 Abs. 1 Z 4, ist die Steuer unverzüglich bei dem Zollamt schriftlich anzumelden 
und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner seinen Betrieb oder seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen im Steuergebiet, beim Zollamt Innsbruck. Wird für 
Mineralöl, das im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen wurde, im Einzelfall 
nachgewiesen, dass das betreffende Mineralöl an Personen im Steuergebiet abgegeben wurde, die zum 
Bezug von steuerfreiem Mineralöl oder von Mineralöl unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann das 
Zollamt zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes die nach § 21 Abs. 1 Z 4 entstandene Steuer 
auf Antrag nicht erheben.“ 

17. In § 25 Abs. 1 Z 2 wird die Zitierung „§§ 30, 31 und 37“ durch die Zitierung „§§ 29a, 30, 31 und 37“ 
ersetzt. 

18. § 25 Abs. 2 lautet: 

„(2) Steuerlager im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Herstellungsbetriebe oder Mineralöllager, 
soweit für diese dem Steuerlagerinhaber eine Bewilligung nach § 27 oder § 29 für die Herstellung, die 
Bearbeitung oder Verarbeitung, den Empfang oder den Versand von Mineralöl erteilt worden ist, sowie in 
anderen Mitgliedstaaten gelegene Betriebe, die nach den Bestimmungen dieser Mitgliedstaaten als 
Steuerlager zugelassen sind.“ 

19. In § 25 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Steuerlagerinhaber sind natürliche oder juristische Personen sowie Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die ein Steuerlager betreiben.“ 

20. Nach § 29 wird folgender § 29a einschließlich Überschrift eingefügt: 

„Verkehr unter Steueraussetzung 

§ 29a. (1) Beförderungen von Mineralöl gelten, soweit in diesem Bundesgesetz keine Ausnahmen 
vorgesehen sind, nur dann als unter Steueraussetzung durchgeführt, wenn sie mit einem elektronischen 
Verwaltungsdokument nach Art. 21 der Systemrichtlinie erfolgen und dieses Verwaltungsdokument den 
in Art. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 684/2009 zur Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG in 
Bezug auf die EDV-gestützten Verfahren für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter 
Steueraussetzung (ABl. EG Nr. L 197 vom 29.7.2009, S. 24) genannten Anforderungen entspricht. 

(2) Bei Beförderungen unter Steueraussetzung zu einem der in Art. 12 Abs. 1 der Systemrichtlinie 
genannten Empfänger ist zusätzlich eine Freistellungsbescheinigung nach Art. 13 der Systemrichtlinie 
mitzuführen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
 1. durch Verordnung das Verfahren der Beförderung unter Steueraussetzung entsprechend den 

Art. 21 bis 30 der Systemrichtlinie und den dazu ergangenen Verordnungen sowie das Verfahren 
der Übermittlung des elektronischen Verwaltungsdokuments und den dazu erforderlichen 
Datenaustausch zu regeln; 

 2. durch Verordnung das Verfahren der Beförderung unter Steueraussetzung abweichend von 
Abs. 1 zu regeln; 

 3. zur Erleichterung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft mit anderen 
Mitgliedstaaten Vereinbarungen zu schließen, um in jenen Fällen, in denen Mineralöl häufig und 
regelmäßig unter Steueraussetzung zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten befördert wird, 
Verfahrensvereinfachungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegenseitigkeit 
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gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Interessen der Republik Österreich 
nicht zu befürchten ist.“ 

21. § 30 lautet einschließlich der Überschrift: 

„Verkehr unter Steueraussetzung im Steuergebiet 

§ 30. (1) Mineralöl darf unter Steueraussetzung befördert werden aus Steuerlagern im Steuergebiet 
oder von registrierten Versendern (§ 33) vom Ort der Einfuhr im Steuergebiet 
 1. in Steuerlager oder 
 2. in Betriebe, denen die steuerfreie Verwendung nach § 12 Abs. 1 bewilligt wurde, 
im Steuergebiet. 

(2) Das Mineralöl ist unverzüglich vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein Steuerlager 
oder vom Inhaber des Verwendungsbetriebes in seinen Betrieb aufzunehmen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 beginnt die Beförderung unter Steueraussetzung, wenn das Mineralöl 
das Steuerlager verlässt oder am Ort der Einfuhr in den zollrechtlich freien Verkehr nach Art. 79 des 
Zollkodex überführt worden ist und endet mit der Aufnahme des Mineralöles. 

(4) Der Inhaber des abgehenden Steuerlagers oder der registrierte Versender hat Sicherheit für den 
Versand in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme des Mineralöls in den freien Verkehr 
entstehen würde, wenn Anzeichen für eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer 
erkennbar sind. Besteht eine ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand ab. Das Zollamt 
kann auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit durch den Beförderer oder den Empfänger des Mineralöles 
geleistet wird.“ 

22. § 31 lautet einschließlich der Überschrift: 

„Verkehr unter Steueraussetzung mit anderen Mitgliedstaaten 

§ 31. (1) Mineralöl darf unter Steueraussetzung, auch über Drittländer oder Drittgebiete, befördert 
werden 
 1. aus Steuerlagern in anderen Mitgliedstaaten oder von registrierten Versendern vom Ort der 

Einfuhr in anderen Mitgliedstaaten 
 a) in Steuerlager oder 
 b) in Betriebe von registrierten Empfängern (§ 32) oder 
 c) an vom registrierten Empfänger nach § 32 Abs. 1 Z 1 im Voraus dem Zollamt mitgeteilte 

Bestimmungsorte (Direktlieferung) oder 
 d) soweit die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nach den internationalen Übereinkommen 

und zwischenstaatlichen Verträgen vorliegen, zu diplomatischen Missionen, konsularischen 
Vertretungen oder zu den in internationalen Übereinkommen und Amtssitzabkommen 
vorgesehenen internationalen Einrichtungen 

im Steuergebiet; 
 2. aus Steuerlagern im Steuergebiet oder von registrierten Versendern vom Ort der Einfuhr im 

Steuergebiet 
 a) in Steuerlager oder 
 b) in Betriebe von registrierten Empfängern oder 
 c) zu diplomatischen Missionen, konsularischen Vertretungen oder zu den in 

internationalen Übereinkommen und Amtssitzabkommen vorgesehenen 
internationalen Einrichtungen 

in anderen Mitgliedstaaten, 
 3. durch das Steuergebiet. 
Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgehenden Steuerlagers (Versender) oder der registrierte Versender 
für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige Sicherheit in Höhe der Steuer zu leisten, die bei 
einer Entnahme des Mineralöls in den freien Verkehr im Steuergebiet entstehen würde. Besteht eine 
ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand ab. Das im § 27 Abs. 2 oder § 33 Abs. 4 
bezeichnete Zollamt kann auf Antrag zulassen, dass der Beförderer des Mineralöls Sicherheit leistet. Auf 
die Verbringung von Mineralöl unter Steueraussetzung aus Steuerlagern im Steuergebiet oder von 
registrierten Versendern vom Ort der Einfuhr im Steuergebiet in Steuerlager oder zu diplomatischen 
Missionen, konsularischen Vertretungen oder zu den in internationalen Übereinkommen und 
Amtssitzabkommen vorgesehenen internationalen Einrichtungen im Steuergebiet über das Gebiet eines 
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anderen Mitgliedstaates finden die Bestimmungen über das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren Anwendung. 

(2) Das Mineralöl ist unverzüglich 
 1. vom Inhaber des abgehenden Steuerlagers oder vom registrierten Versender aus dem 

Steuergebiet in den anderen Mitgliedstaat zu verbringen, 
 2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein Steuerlager oder vom registrierten Empfänger 

in seinen Betrieb im Steuergebiet aufzunehmen, sofern Abs. 1 Z 1 lit. c (Direktlieferung) keine 
Anwendung findet, 

 3. von den diplomatischen Missionen, konsularischen Vertretungen oder zu den in internationalen 
Übereinkommen und Amtssitzabkommen vorgesehenen internationalen Einrichtungen zu 
übernehmen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt die Beförderung unter Steueraussetzung, wenn das 
Mineralöl das Steuerlager verlässt oder am Ort der Einfuhr in den zollrechtlich freien Verkehr überführt 
worden ist. In den Fällen des Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit Abs. 2 endet die Beförderung unter 
Steueraussetzung mit der Aufnahme des Mineralöles in das Steuerlager oder mit der Übernahme des 
Mineralöles durch den registrierten Empfänger, durch den Empfänger einer Direktlieferung oder durch 
die diplomatischen Missionen, konsularischen Vertretungen oder zu den in internationalen 
Übereinkommen und Amtssitzabkommen vorgesehenen internationalen Einrichtungen. 

(4) Mit der Aufnahme des Mineralöls in den Betrieb des registrierten Empfängers entsteht die 
Steuerschuld, es sei denn, es ist im Rahmen einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen 
worden. In den Fällen von Direktlieferungen entsteht die Steuerschuld mit dem Empfang des Mineralöls 
am Ort der Direktlieferung. Steuerschuldner ist der registrierte Empfänger. Für die Anmeldung und 
Entrichtung der Steuer gilt § 23 sinngemäß.“ 

23. Die Überschrift vor § 32 lautet: 

„Registrierte Empfänger“ 

24. § 32 Abs. 1 lautet: 

„(1) Registrierte Empfänger im Sinne dieses Bundesgesetzes sind natürliche oder juristische 
Personen oder Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, denen von einem anderen 
Mitgliedstaat oder nach Abs. 2 die Bewilligung erteilt worden ist, Mineralöl, das aus einem Steuerlager in 
einem anderen Mitgliedstaat oder von einem registrierten Versender von einem Ort der Einfuhr in einem 
anderen Mitgliedstaat versandt wird, unter Steueraussetzung zu gewerblichen Zwecken 
 1. nicht nur gelegentlich oder 
 2. im Einzelfall 
zu beziehen. Der Bezug durch eine Einrichtung des öffentlichen Rechts steht dem Bezug zu gewerblichen 
Zwecken gleich.“ 

25. In § 32 Abs. 2 werden der vierte und der fünfte Satz durch folgende Sätze ersetzt: 

„Die Bewilligung nach Abs. 1 Z 2 ist auf eine bestimmte Menge, einen einzigen Versender und einen 
bestimmten Zeitraum zu beschränken und wird erteilt, wenn eine Sicherheit in Höhe der im Einzelfall 
entstehenden Mineralölsteuer geleistet worden ist. Die Voraussetzungen des ersten bis vierten Satzes 
gelten nicht für Bewilligungen, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts erteilt werden, ausgenommen 
die Beschränkung auf eine bestimmte Menge, einen einzigen Versender und einen bestimmten Zeitraum 
in den Fällen des Abs. 1 Z 2.“ 

26. § 32 Abs. 3 lautet: 

„(3) Der Antrag muss alle für die Erteilung der Bewilligung geforderten Voraussetzungen enthalten; 
beizufügen sind die Unterlagen über den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben 
sind der Gegenstand und die Anschrift des Betriebes, davon abweichende Anschriften im Falle von 
Direktlieferungen, die Art und die Menge des Mineralöls und die Höhe der voraussichtlich während eines 
Jahres entstehenden Steuer.“ 

27. In § 32 Abs. 4 lautet der erste Satz: 

„Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich der Antragsteller seinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen im Steuergebiet bei dem Zollamt, in dessen 
Bereich sich der Betrieb des Antragstellers befindet oder der erstmalige Bezug erfolgen soll.“ 
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28. § 33 lautet einschließlich der Überschrift: 

„Registrierter Versender 

§ 33. (1) Registrierte Versender im Sinne dieses Bundesgesetzes sind natürliche oder juristische 
Personen oder Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, denen von einem anderen 
Mitgliedstaat oder nach Abs. 2 die Bewilligung erteilt worden ist, Mineralöl vom Ort der Einfuhr unter 
Steueraussetzung zu versenden. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird auf Antrag Personen oder Personenvereinigungen erteilt, die 
ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren 
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, Bücher zu führen und 
Jahresabschlüsse aufzustellen, kann auf Antrag bei Betrieben abgesehen werden, die nicht nach den 
Vorschriften der Bundesabgabenordnung zur Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die 
Erhebung der Mineralölsteuer nicht gefährdet wird. Vor der Erteilung der Bewilligung ist bei 
Beförderungen nach § 31 Abs. 1 Z 2 Sicherheit zu leisten. 

(3) Der Antrag muss alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten 
Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den Nachweis oder die 
Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind die Orte der Einfuhr, von denen Mineralöl 
voraussichtlich unter Steueraussetzung versendet werden wird. § 27 Abs. 2, 3 und 5 bis 7 sowie § 28 
gelten sinngemäß. 

(4) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich der Antragsteller 
seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen im Steuergebiet bei dem Zollamt, in 
dessen Bereich sich der Betrieb des Antragstellers oder der Ort der erstmaligen Einfuhr befindet.“ 

29. § 34 einschließlich der Überschrift und § 35 entfallen. 

30. § 37 lautet einschließlich der Überschrift: 

„8. Ausfuhr unter Steueraussetzung 

§ 37. (1) Mineralöl darf unter Steueraussetzung, auch über Drittländer oder Drittgebiete, aus 
Steuerlagern im Steuergebiet oder von registrierten Versendern vom Ort der Einfuhr im Steuergebiet zu 
einem Ort befördert werden, an dem das Mineralöl das EG-Verbrauchsteuergebiet verlässt. 

(2) Der Inhaber des Steuerlagers oder der registrierte Versender hat das Mineralöl unverzüglich 
auszuführen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 beginnt die Beförderung unter Steueraussetzung, wenn das Mineralöl 
das Steuerlager verlässt oder am Ort der Einfuhr in den zollrechtlich freien Verkehr überführt worden ist. 
Die Beförderung unter Steueraussetzung endet, wenn das Mineralöl das EG-Verbrauchsteuergebiet 
verlässt. 

(4) Wird das Mineralöl unmittelbar aus dem Steuergebiet ausgeführt, gilt für die Sicherheitsleistung 
§ 30 Abs. 4 sinngemäß. Wird das Mineralöl über andere Mitgliedstaaten ausgeführt, gilt § 31 Abs. 1, 
zweiter bis vierter Satz sinngemäß.“ 

31. § 38 lautet einschließlich der Überschrift: 

„9. Unregelmäßigkeiten im Verkehr unter Steueraussetzung 

§ 38. (1) Als Unregelmäßigkeit gilt ein während der Beförderung von Mineralöl unter 
Steueraussetzung eintretender Fall, mit Ausnahme der in § 21 Abs. 3a geregelten Fälle, auf Grund dessen 
die Beförderung oder ein Teil der Beförderung nicht ordnungsgemäß beendet werden kann. 

(2) Treten während einer Beförderung von Mineralöl nach den §§ 30, 31 oder 37 im Steuergebiet 
Unregelmäßigkeiten ein, gilt das Mineralöl als dem Verfahren der Steueraussetzung entzogen. 

(3) Wird während der Beförderung unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager eines anderen 
Mitgliedstaates oder von einem Ort der Einfuhr in einem anderen Mitgliedstaat im Steuergebiet 
festgestellt, dass eine Unregelmäßigkeit eingetreten ist und kann nicht ermittelt werden, wo diese 
Unregelmäßigkeit eingetreten ist, so gilt sie als im Steuergebiet zum Zeitpunkt der Feststellung 
eingetreten. 

(4) Ist Mineralöl unter Steueraussetzung aus dem Steuergebiet an einen anderen Mitgliedstaat 
versandt worden (§ 31 Abs. 1 Z 2, § 37 Abs. 1) und nicht an seinem Bestimmungsort eingetroffen, ohne 
dass während der Beförderung eine Unregelmäßigkeit festgestellt worden ist, so gilt die 
Unregelmäßigkeit nach Abs. 1 als im Steuergebiet zum Zeitpunkt des Beginns der Beförderung 
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eingetreten, es sei denn, der Versender führt innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Beginn der 
Beförderung den Nachweis, dass das Mineralöl 
 1. am Bestimmungsort eingetroffen ist und die Beförderung ordnungsgemäß beendet wurde oder 
 2. auf Grund einer außerhalb des Steuergebiets eingetretenen oder als eingetreten geltenden 

Unregelmäßigkeit nicht am Bestimmungsort eingetroffen ist. 

(5) Hatte die Person, die für die Beförderung Sicherheit geleistet hat (§ 31 Abs. 1 und § 37 Abs. 4) 
keine Kenntnis davon, dass das Mineralöl nicht an seinem Bestimmungsort eingetroffen ist, und konnte 
sie auch keine Kenntnis davon haben, so hat sie innerhalb einer Frist von einem Monat ab Übermittlung 
dieser Information durch das Zollamt die Möglichkeit, den Nachweis nach Abs. 4 zu führen. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 3 und 4 vor Ablauf einer Frist von drei Jahren ab dem Tag, an dem 
die Beförderung begonnen hat, festgestellt, dass die Unregelmäßigkeit in einem anderen Mitgliedstaat 
eingetreten und die Steuer in diesem Mitgliedstaat nachweislich erhoben oder dass das Mineralöl 
nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt worden ist, ist die im Steuergebiet 
entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, bei dem der zu erstattende 
Betrag entrichtet wurde.“ 

32. § 39 lautet einschließlich der Überschriften: 

„10. Einfuhren aus Drittländern oder Drittgebieten 

Einfuhr 

§ 39. (1) Einfuhr ist 
 1. der Eingang von Mineralöl aus Drittländern oder Drittgebieten in das Steuergebiet, es sei denn, 

das Mineralöl befindet sich beim Eingang in das EG-Verbrauchsteuergebiet in einem 
zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren; 

 2. die Entnahme von Mineralöl aus einem zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren im 
Steuergebiet, es sei denn, es schließt sich ein weiteres zollrechtliches Nichterhebungsverfahren 
an. 

(2) Zollrechtliche Nichterhebungsverfahren sind 
 1. beim Eingang von Mineralöl im zollrechtlichen Status als Nichtgemeinschaftsware aus 

Drittländern oder Drittgebieten: 
 a) die nach Titel III Kapitel 1 bis 4 des Zollkodex vorgesehenen besonderen Verfahren der 

Zollüberwachung beim Eingang in das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
 b) die vorübergehende Verwahrung nach Titel III Kapitel 5 des Zollkodex, 
 c) die Verfahren in Freizonen oder Freilagern nach Titel IV Kapitel 3 Abschnitt 1 des Zollkodex, 
 d) alle in Art. 84 Abs. 1 Buchstabe a des Zollkodex genannten Verfahren, 

und die dazu ergangenen Vorschriften; 
 2. beim Eingang von Mineralöl im zollrechtlichen Status als Gemeinschaftsware aus Drittgebieten 

in sinngemäßer Anwendung die nach Titel III Kapitel 1 bis 4 des Zollkodex vorgesehenen 
besonderen Verfahren der Zollüberwachung beim Eingang in das Zollgebiet der Gemeinschaft. 

(3) Für die Erhebung der Mineralölsteuer gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, sinngemäß die Zollvorschriften. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung Vorschriften zu Abs. 3 zu 
erlassen und die Besteuerung abweichend von Abs. 3 zu regeln, soweit dies die besonderen Verhältnisse 
bei der Einfuhr erfordern.“ 

33. § 40 lautet einschließlich der Überschrift: 

„Unregelmäßigkeiten im zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren 

§ 40. Treten in einem zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren, in dem sich Mineralöl befindet, 
Unregelmäßigkeiten ein, gilt Art. 215 des Zollkodex sinngemäß.“ 

34. In § 41 Abs. 1 lautet der zweite Satz: 

„Steuerschuldner ist der Bezieher und jede Person, in deren Gewahrsame sich das Mineralöl befindet.“ 
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35. § 41 Abs. 2 lautet: 

„(2) Wird Mineralöl aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates in anderen als den in Abs. 1 
genannten Fällen in das Steuergebiet verbracht, entsteht die Steuerschuld dadurch, dass es erstmals im 
Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten oder verwendet wird. Steuerschuldner 
ist, wer das Mineralöl in Gewahrsame hält oder verwendet. Der erste Satz gilt nicht für Treibstoffe in 
Hauptbehältern von Beförderungsmitteln, Spezialcontainern, Arbeitsmaschinen und -geräten, land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie Kühl- und Klimaanlagen. Die Steuerschuld entsteht nicht, wenn 
das im Steuergebiet in Gewahrsame gehaltene Mineralöl für einen anderen Mitgliedstaat bestimmt ist und 
unter zulässiger Verwendung eines Begleitdokuments nach § 42 durch das Steuergebiet befördert wird.“ 

36. In § 41 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) § 21 Abs. 3a gilt sinngemäß.“ 

37. In § 41 Abs. 3 wird die Wortfolge „nach den Abs. 1 oder 2“ durch die Wortfolge „nach Abs. 1 oder 
nach Abs. 2 erster Satz“ ersetzt. 

38. In § 43 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) § 21 Abs. 3a gilt sinngemäß.“ 

39. In § 44 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, wird der Erwerber des Mineralöles neben dem 
Versandhändler Steuerschuldner.“ 

40. In § 44 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) § 21 Abs. 3a gilt sinngemäß.“ 

41. In § 44 Abs. 3 wird die Wortfolge „dem Zollamt, in dessen Bereich der Erwerber seinen Wohnsitz 
(Geschäftssitz) hat,“ durch die Wortfolge „dem Zollamt Innsbruck“ ersetzt. 

42. In § 44 Abs. 7 werden folgende Sätze angefügt: 

„In diesen Fällen ist Sicherheit in Höhe der Steuer zu leisten, die für die voraussichtlich in einem Monat 
zu liefernde Menge entsteht. Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 28 sinngemäß.“ 

43. Nach § 45 wird folgender § 45a einschließlich Überschrift eingefügt: 

„Unregelmäßigkeiten während der Beförderung von Mineralöl des steuerrechtlich freien Verkehrs 
anderer Mitgliedstaaten 

§ 45a. (1) Treten während der Beförderung von Mineralöl nach § 41 Abs. 1 und 2 oder nach § 44 
Abs. 2 im Steuergebiet Unregelmäßigkeiten ein, entsteht die Steuerschuld. Dies gilt auch, wenn während 
der Beförderung im Steuergebiet eine Unregelmäßigkeit festgestellt wurde, ohne dass sich der Ort, an 
dem sie begangen wurde, bestimmen lässt. § 38 Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(2) Steuerschuldner ist derjenige, der die Sicherheit nach § 41 Abs. 3 oder nach § 44 Abs. 3 geleistet 
hat, im Falle des § 41 Abs. 2 die Person, die das Mineralöl in Besitz hält, und jede Person, die an der 
Unregelmäßigkeit beteiligt war. 

(3) Der Steuerschuldner hat für das Mineralöl, für das die Steuerschuld nach Abs. 1 entstanden ist, 
die Steuer unverzüglich bei dem Zollamt schriftlich anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner seinen Betrieb oder seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen 
im Steuergebiet, beim Zollamt Innsbruck.“ 

44. In § 46 Abs. 2 wird die Zitierung „§ 44 oder § 45“ durch die Zitierung „§ 44 Abs. 9 oder § 45“ ersetzt. 

45. In § 46 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) Eine Erstattung nach Abs. 1 wird auch gewährt, wenn das Mineralöl nicht am Bestimmungsort 
angekommen ist, der Berechtigte (Abs. 3) jedoch aufgrund einer in einem anderen Mitgliedstaat 
festgestellten Unregelmäßigkeit als Steuerschuldner in Anspruch genommen worden ist und den 
Nachweis erbringt, dass die Steuer in diesem Mitgliedstaat entrichtet worden ist oder eine amtliche 
Bestätigung dieses Mitgliedstaates darüber vorlegt, dass das Mineralöl dort ordnungsgemäß steuerlich 
erfasst worden ist. Die Erstattung oder Vergütung wird nur gewährt, wenn das Verfahren nach § 44 
Abs. 9 oder § 45 eingehalten und die Verbringung dem im Abs. 5 genannten Zollamt vorher angezeigt 
worden ist.“ 
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46. In § 46 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Anträge gilt § 23 Abs. 9 sinngemäß.“ 

47. In § 46 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 4a eingefügt: 

„(4a) Wird im Fall des § 45a Abs. 1 zweiter Satz vor Ablauf einer Frist von drei Jahren nach Beginn 
der Beförderung des Mineralöles der Ort der Unregelmäßigkeit festgestellt und liegt dieser in einem 
anderen Mitgliedstaat, wird die nach § 45a Abs. 3 erhobene Steuer auf Antrag des Steuerschuldners 
erstattet, wenn er den Nachweis über die Entrichtung der Steuer in diesem Mitgliedstaat oder eine 
amtliche Bestätigung dieses Mitgliedstaates darüber vorlegt, dass das Mineralöl dort ordnungsgemäß 
steuerlich erfasst worden ist.“ 

48. In § 46 Abs. 5 entfällt der 2. Satz. 

49. In § 47 Abs. 1 wird die Zitierung „§ 33 Abs. 1 und § 44 Abs. 5“ durch die Zitierung „§ 44 Abs. 5“ 
ersetzt. 

50. In § 49 Abs. 1 wird das Wort „berechtigte“ durch das Wort „registrierte“ ersetzt. 

51. In § 49 Abs. 3 wird die Wortfolge „Personen, der Beauftragte und derjenige,“ durch die Wortfolge 
„Personen und derjenige,“ ersetzt. 

52. In § 50 wird das Wort „berechtigten“ durch das Wort „registrierten“ ersetzt. 

53. § 51 lautet: 

„§ 51. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers im Steuergebiet und der registrierte Versender am Ort der 
Einfuhr im Steuergebiet haben, abweichend von § 29a Abs. 1, jede Wegbringung von Mineralöl, das in 
einen Verwendungsbetrieb aufgenommen werden soll, dem Zollamt anzuzeigen, in dessen Bereich sich 
der Betrieb des Empfängers befindet (Versandanzeige). 

(2) Die Anzeige hat zu enthalten: 
 1. die Art und die Menge des weggebrachten Mineralöls; 
 2. den Tag der Wegbringung; 
 3. die Identifikationsnummer (Verbrauchsteuernummer) des Steuerlagerinhabers und des 

Steuerlagers oder des registrierten Versenders nach Abs. 1; 
 4. die nationale Identifikationsnummer (Verbrauchsteuernummer) des Betriebes, in den das 

Mineralöl aufgenommen werden soll. 

(3) Die Anzeige ist in der Regel am Tag der Wegbringung, spätestens jedoch am zweiten darauf 
folgenden Werktag, auf elektronischem Wege zu übermitteln. Sind amtliche Muster dafür vorgesehen, so 
sind diese zu verwenden. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren 
der elektronischen Übermittlung der Versandanzeige mit Verordnung festzulegen. 

(4) Die Angaben (Abs. 2) über mehrere Wegbringungen von Mineralöl, die am selben Tag 
stattgefunden haben, können in einer Anzeige zusammengefasst werden, wenn das Mineralöl in 
denselben Betrieb aufgenommen werden soll. In berücksichtigungswürdigen Einzelfällen kann das 
Zollamt, in dessen Bereich sich das Steuerlager befindet auf Antrag des Steuerlagerinhabers oder das in 
§ 33 Abs. 4 genannte Zollamt auf Antrag des registrierten Versenders weitere Vereinfachungsmaßnahmen 
zulassen, wenn durch diese Maßnahmen die amtliche Aufsicht nicht erschwert wird.“ 

54. In § 55 Abs. 1 wird das Wort „berechtigte“ durch das Wort „registrierte“ ersetzt. 

55. In § 56 Abs. 1 wird die Wortfolge „Beauftragten (§ 33 Abs. 1 und § 44 Abs. 5),“ durch die Wortfolge 
„registrierten Versender (§ 33 Abs. 1), Beauftragten ( § 44 Abs. 5),“ ersetzt. 

56. Nach § 64k wird folgender § 64l eingefügt: 

„§ 64l. (1) Soweit in den Abs. 2 bis 11 nicht anderes bestimmt ist, sind 
 1. die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 151/2009 mit 1. April 2010 anzuwenden; 
 2. Beförderungen von Mineralöl, die vor dem 1. April 2010 eröffnet werden, gemäß den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2009 
geltenden Fassung durchzuführen und zu erledigen. 
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(2) Für Beförderungen unter Steueraussetzung, die nach Ablauf des 31. März 2010 und vor dem 
1. Jänner 2011 begonnen werden sind, vorbehaltlich des Abs. 7, die Bestimmungen der § 34 und § 37, 
jeweils in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2009 geltenden Fassung, weiterhin anzuwenden, es 
sei denn, die Beförderungen sind mit einem elektronischen Verwaltungsdokument nach Art. 21 der 
Systemrichtlinie, das den in Art. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 684/2009 zur Durchführung der 
Richtlinie 2008/118/EG in Bezug auf die EDV-gestützten Verfahren für die Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung (ABl. EG Nr. L 197 vom 29.7.2009, S. 24) 
genannten Anforderungen entspricht, eröffnet worden. 

(3) Für jede Beförderung von Mineralöl unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager in ein anderes 
Steuerlager im Steuergebiet, die nach Ablauf des 31. Jänner 2010 begonnen wird, hat 
 1. der Versender ein elektronisches Verwaltungsdokument im Sinne des Abs. 2 zu übermitteln; 
 2. der Inhaber des beziehenden Steuerlagers eine den Anforderungen des Art. 24 der 

Systemrichtlinie und des Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 684/2009 zur Durchführung der 
Richtlinie 2008/118/EG in Bezug auf die EDV-gestützten Verfahren für die Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung entsprechende Eingangsmeldung auf 
elektronischem Wege zu übermitteln. 

Diese Verpflichtungen gelten vorbehaltlich des Abs. 7 nicht, wenn die technischen Voraussetzungen für 
die Übermittlung oder den Empfang auf elektronischem Wege fehlen. 

(4) § 51 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2009 ist auf jede Verbringung von 
Mineralöl aus einem Steuerlager im Steuergebiet in einen Mineralölverwendungsbetrieb, die nach Ablauf 
des 31. Jänner 2010 begonnen wird, anzuwenden. 

(5) Für jede Beförderung von Mineralöl nach § 31 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 151/2009, die nach Ablauf des 31. März 2010 begonnen wird, hat der Versender ein 
elektronisches Verwaltungsdokument im Sinne des Abs. 2 zu übermitteln. Diese Verpflichtung gilt 
vorbehaltlich des Abs. 7 nicht, wenn die technischen Voraussetzungen zur Übermittlung auf 
elektronischem Wege fehlen. 

(6) § 51 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2009 ist auf jede Verbringung von 
Mineralöl von registrierten Versendern vom Ort der Einfuhr im Steuergebiet in einen 
Mineralölverwendungsbetrieb, die nach Ablauf des 31. März 2010 begonnen wird, anzuwenden. 

(7) Für jede Beförderung von Mineralöl nach § 30 Abs. 1 Z 1 oder 3 oder § 31 Abs. 1 Z 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2009, die nach Ablauf des 30. Juni 2010 begonnen wird, 
hat der Versender ein elektronisches Verwaltungsdokument im Sinne des Abs. 2 zu übermitteln. 

(8) Für jede Wegbringung von Mineralöl unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager im 
Steuergebiet in einen Mineralölverwendungsbetrieb, die auf elektronischem Wege nach § 51 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2009 angezeigt wird, entfällt die Verpflichtung zur 
Ausstellung einer Anzeige nach § 51 in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2009 geltenden 
Fassung. 

(9) Für jede Beförderung von Mineralöl unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager in ein anderes 
Steuerlager im Steuergebiet, die mit einem elektronischen Verwaltungsdokument im Sinne des Abs. 2 
eröffnet wird, entfällt die Verpflichtung zur Ausstellung einer Anzeige nach § 51 in der vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2009 geltenden Fassung. 

(10) Berechtigte Empfänger im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 1 in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 151/2009 geltenden Fassung gelten als registrierte Empfänger im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2009. 

(11) Bewilligungen als Beauftragte nach § 33 in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2009 
geltenden Fassung gelten bis zum Ablauf des 30. April 2010. Während dieses Zeitraums bleiben die den 
Beauftragten betreffenden gesetzlichen Verpflichtungen nach § 33 Abs. 1 und 4, § 47 Abs. 1 und § 56 
Abs. 1 in der vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 151/2009 geltenden Fassung weiterhin aufrecht.“ 

 
 


